
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1979/5/29 4Ob34/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.05.1979

Norm

AngG §27 D

AngG §27 E1

Rechtssatz

Die Unterlassung der Ablieferung der zugesagten Verrechung eines Betrages während des Krankenstands kann eine

Ordnungswidrigkeit aber insbesonders mangels weiterer Au4orderung zur Abrechnung keinen Entlassungsgrund

darstellen.

Entscheidungstexte

4 Ob 34/79

Entscheidungstext OGH 29.05.1979 4 Ob 34/79

Schlagworte

SW: Angestellte, Entlassungsgrund, Ende, Beendigung, Dienstverhältnis, Arbeitsverhältnis, vorzeitige Auflösung,

Krankheit, Erkrankung, Verzug, Verzögerung, wichtiger Grund
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